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gestellt werden. Grossere Reserven fiir unvorhergesehene Ausgaben sollten nur in
den héheren Stiben vorhanden sein. Es ist aber selbstverstindlich, dass alle Vor-
schiisse nur vom vorgesetzten Rechnungsfithrer bezogen werden und dass es nicht
angeht, Gemeinden und sogar Private ,,anzupumpen”, wie es die Fouriere eines
Geb. 1. Bat. getan haben.

Die Siindenliste der 211 Rechnungsfithrer ist etwas lang geworden. Ein gros-
ser Teil der darin aufgefihrten ,,Vergehen” und davon meistens die wichtigeren
fallen indessen stets ungefihr auf die Konti der gleichen Funktionire. Aber tber-
gehen wir diese Einzelnen, denen es gelang, Revisionsbemerkungen im stattlichen
Umfange bis zu drei beidseitig beschriebenen Bogen zu erlangen, und sehen wir
uns nochmals die vielen Stibe und Einheiten mit nur ganz wenigen Bemerkungen
an. Da ist zu bedauern, dass es hier nicht gelungen ist, auch noch diese wenigen
Fehler auszumerzen. Es wire méglich gewesen, wenn die Befehle und Reglemente,
besonders die I.V. besser studiert, wenn hauptsichlich bei der Reiseentschidigung
und im Soldbeleg sorgfiltiger gerechnet und wenn schliesslich auch die Belas-
tungen und Gutschriften fiir die von und bei andern Korps in Verpflegung
stehenden Leute auf Grund von Gutscheinen erfolgt wire. — Die vorliegende
Zusammenstellung wellte keineswegs eine Kritik Einzelner sein, sondern die Rech-
nungsfihrer auf die hauptsichlich vorkommenden Fehler und ihre Quellen hin-
weisen. Diese Bemerkungen und Anregungen sollen aber in den nidchsten Wieder-
holungskursen beachtet werden, dann hat sich die Arbeit ihrer Zusammenstellung
gelohnt. Le.

Die Administrativen Weisungen fiir die Jahre 1936-37.

Fiir die Jahre 1936 und 1937, d.h. bis zum voraussichtlichen Inkrafttreten
der neuen Truppenordnung, sind erneut administrative Weisungen (A.W.1936-37)
erlassen worden. Sie enthalten Bestimmungen iiber die Kadervorkurse, die Wieder-
holungskurse und die Offizierskurse. Der Abschnitt tiber die Wiederholungskurse
gliedert sich insbesondere in die Unterabschnitte: Vorbereitungen, Personelles,
Mobil- und Demobilmachung, Material, Zuteilung von Pferden und Fahrzeugen,
besondere Weisungen, Kontrollwesen (das durch den Artikel von Herrn Oblt.
Lauchenauer in der letzten Nummer einlédsslich erdrtert worden ist), und Schieds-
richterdienst. — Leider ist aus Sparriicksichten die Abgabe der A.W. an Fouriere
nicht vorgesehen, trotzdem in diesem Reglement auch fiir die Rechnungsfithrer
wichtige Bestimmungen enthalten sind. Wenn an dieser Stelle auszugsweise einige
dieser Vorschriften, die den Dienst des Fouriers berithren, aufgefiihrt werden, so
soll damit nicht der Versuch unternomimen sein, alle den Fourier interessierenden
Bestimmungen liickenlos zusammenzustellen. Es soll vielmehr allen Fourieren, die
Wiederholungskurse in diesen zwei Jahren zu bestehen haben, gezeigt werden,
dass das Studium der A.W., welche sie von ihren Kommandanten zu verlangen
haben, auch fiir sie von ganz besonderem Interesse ist.
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1. Kadervorkurs.

Die Fouriere nehmen dieses Jahr erstmals offiziell auch am Kadervorkurs
teil. Sie riicken — zusammen mit den tbrigen Unteroffizieren (mit Ausnahme der
Hufschmied- und Peldpost-Unterofﬁziere)‘, also auch mit den Kichenchefs —
24 Stunden vor Beginn des Wiederholungskurses auf dem Korpssammelplatz ein.
Die Offiziere haben einen zweitigigen Kadervorkurs zu bestehen; ausgenom-
men sind indessen u.a. die Regiments-Quartiermeister, die nur einen Tag Vorkurs
bestehen, die Einheiten zugeteilten Quartiermeister, sowie alle Offiziere der Bri-
gade- und Divisionsstibe.

a) An Kompetenzen erhalten die Offiziere: Gradsold und Kleiderent-
schiadigung (I.V. Ziff. 44), Mundportionsvergiitung (Fr.1.50; 1. V. Ziff. 99), Rei-
seentschidigung Wohnort-Kadervorkursort, abziiglich 20 km, Logisentschidigung
Fr.2.— pro Nacht, (ausgenommen bei Kasernenunterkunft und ausgenommen
diejenigen Offiziere, die am Kadervorkursort ihren Wohnsitz haben), und Ent-
schidigung fir personliche Bedienung (Fr.—.60 pro Tag; L. V. Ziff. 144). Die
Unteroffiziere, Gefreite und Soldaten erhalten Gradsold ohne Sold-
zulage, Reiseentschiddigung wie oben, und Verpflegung in Natura nach Anordnun-
gen der Truppenkommandanten. Fir die Verpflegung verfiigen die Kommandanten
iber die nach Ziff.3 einberufenen Quartiermeister, Fouriere und Kiichenchefs.
Wo die Naturalverpflegung aus stichhaltigen Griinden (kleine Bestinde von
20—25 Mann) nicht moglich ist und die Unteroffiziere keiner militdrischen Schule
oder Kurs, die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Platze befinden, in Verpflegung
gegeben werden konnen, darf die Pensionsverpflegung nach Ziff. 101 der I.V.
ausgerichtet werden. Der Maximalbetrag von Fr.3.50 pro Tag und pro Mann
darf nur ausnahmsweise und unter Begriindung bezahlt werden.

b) Verrechnung: Der Kadervorkurs ist ein Teil des Wiederholungskurses.
Die Kursteilnehmer wie auch die Pferde und Motorfahrzeuge sind deshalb in der
Mannschafts- bezw. Pferde- und Fahrzeugkontrolle des W. K. mit der entsprechen-
den Mutation (den ... .zum Kadervorkurs eingeriickt) aufzufithren. Die Ver-
rechnung der vorgenannten Kompetenzen und Lieferungen erfolgt auf den beziig-
lichen Belegen der ersten Soldperiode des W.K.

c) Postdienst: Zu den Kadervorkursen von Bataillonen und Abteilungen, die
iiber Feldpost-Ordonnanzen verfiigen, ist je eine Feldpost-Ordonnanz zur Besor-
gung des Postdienstes schon auf den ersten Tag einzuberufen. Bei den {ibrigen
Kadervorkursen besorgt der Rechnungsfithrer den Postdienst.

2. Rekognoszierungen.

Die Soldkompetenzen fiir die Rekognoszierungen sind verschieden, je nach-
dem, ob es sich um einen Detachements-W.K., oder um einen Mandver-, Divisions-
bezw. Brigade-W.K. handelt. Es sind beispielsweise fiir die Infanterie be-
willigt: In einem Detachements-W.K. 2 Soldtage fir die Br.- und R.Kdt. mit
einem Of. ihres Stabes und fiir die Bat.-, Abt.- und Kp.Kdt.; 1 Soldtag fiir die
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Bat.- und Abt.-Quartiermeister; in den iibrigen W.K. 2 Soldtage fiir die Br.Kdt.
mit zwei Of. ihres Stabes, 2 Soldtage fiir die R.Kdt., Bat.- und Abt.-Kdt. mit
1 Of. ihres Stabes und ebenfalls 2 Soldtage fiir die Einheitskdt. — Wo zwei Sold-
tage fir die Kommandanten mit 1 Offizier ihres Stabes bewilligt sind, kénnen die
Kommandanten entweder einen Offizier fiir 2 Tage oder 2 Offiziere je einen
Tag zur Rekognoszierung kommandieren. In letzterem Falle bezieht jeder der
kommandierten Offiziere die Reiseentschidigung. — Soweit die Logisentschidi-
gung in Frage kommt, betrigt sie Fr.2.— pro Nacht.

3. Postdienst im Wiederholungskurs.

a) Stibe und Einheiten ohne stindige Feldpostordonnanzen kommandieren
sofort bei der Mobilmachung einen Soldaten als Postordonnanz. Dieser muss
sich gegeniiber der Post tiber die Berechtigung zum Abholen der Postsachen aus-
weisen. Das Vollmachtsformular wird den Kommandanten von der Feldpostdirek-
tion rechtzeitig zugestellt. Als Uniformabzeichen tragen die Postordonnanzen ein
Posthorn aus schwarzem Tuch auf dem linken Oberarm. Soweit méglich, sollen
als Postordonnanzen immer die gleichen Leute bezeichnet werden.

b) Die Post muss schon am Einriickungstage auf der Poststelle des Korps-
sammelplatzes gefasst werden. Am Entlassungstage ist sie noch unmittelbar vor
der Entlassung abzuholen und der Truppe auszuteilen, damit Nachsendungen und
daraus entstehende Verspidtungen nach Moglichkeit vermieden werden.

4. Verpflegungsdienst im Wiederholungskurs.

Ziffer 28 der A.W. enthilt u. a. folgende Bestimmungen {ber die Durchfiihrung
des Verpflegungsdienstes (vorausgesetzt, dass nicht besondere Verhiltnisse Aus-
nahmen rechtfertigen):

Fir Detachements-W.K. ist Verpflegung durch Lieferanten angeordnet. Die
Verpflegungstruppen iiben fiir sich. An einzelne Detachemente liefern Bicker-
Kompagnien Brot fiir die zweite Dienstwoche nach Verstindigung zwischen Divi-
sionskommando und O.X.K.

Im Brigade-W.K. erfolgt der erste Verpflegungsnachschub am Samstag der
ersten Dienstwoche fiir den Sonntag. Brot : Den Brigade-Kdt. werden Bicker-Kp.
unterstellt. Wo dies nicht méglich ist, erfolgt Brotbeschaffung auch fir die Nach-
schubperiode durch Lieferanten. Fleisch : Erste Woche Beschaffung durch Lie-
feranten, zweite Woche (ab Bedarf vom Sonntag) von Feldschlichterei der Vpf.-Kp.

Im Divisions- und Manéver-W.K. erfolgt der erste Verpflegungsnachschub
ebenfalls am Samstag der ersten Dienstwoche fiir den Sonntag. Brot: Den Kom-
mandos werden Bicker-Kp. unterstellt fiir den Bedarf vom Sonntag bis Dienst-
schluss. Fleisch: Erste Woche Platzkdo.-Lieferung und Ankauf fiir 2 Tage,
1 Fleischkonserve, 3 Tage aus der Feldschlichterei des Regimentes und in der
zweiten Woche aus den Feldschlichtereien der Verpflegungs-Abt.
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Bei dieser Gelegenheit weisen wir auch noch auf den Nachtrag II zur I.V.
vom 1.Februar 1936 hin. Er enthdlt hauptsichlich die durch das Finanzprogramm
des Bundes bedingten Reduktionen in Bezug auf Sold, Taggelder fiir Pferdebeglei-
tung (Fr.4.50 statt bisher Fr.5.— fiir Drittminner und Fr.9.— statt bisher
Fr. 10.— fiir Offizierspferdebegleitung), Kantonnementsentschidigungen (héchstens
25 statt 30 Rappen fir Pferdekantonnemente von weniger als 3 Nichte Dauer
und 25 bis 40, statt 30 bis 50 Rappen in Mannschafts- und Pferdekantonnementen
fiir 3 und mehr Nichte; 15 bis 25 statt 15 bis 30 Rappen fiir Beleuchtung), Be-
dientenentschidigung, Lohne der Zivilwirter, Putzer, Hilfszeiger, Zivilkéche, De-
placementszulagen und in Bezug auf die Anhinge zur I.V. iiber Tarif fiir Aerzte,
tar Platzpferdeirzte, fir Zivilhufschmiede, iiber die Entschidigung fiir die Mobil-
machungsorgane etc.

Wir empfehlen nochmals allen Rechnungsfithrern das genaue Studium der
Reglemente vor dem Dienst, insbesondere der A.W., des V.R. und der I.V. mit

ihren beiden neuen Nachtrigen!

Die Feldverpflegungsportion in Oesterreich.

Fourier E. Matzinger, Basel, macht uns auf folgende im Buch ,,Witta, Unser Heer
und seine Waffen” enthaltene interessante Zusammenstellung aufmerksam:

»Im Felde wird den Soldaten woméglich die ,,volle Portion” verabreicht.
Wenn die Gefechtslage oder sonstige schwierige Verhiltnisse es nicht gestatten,
sie zuzufithren, so erhalten die Soldaten eine sogenannte ,,Reserveportion®. Jeder
Soldat trigt im Felde fiir den Notfall stindig eine solche bei sich.

1) Die volle Portion besteht aus der ,stindigen Gebihr” und der
»Zubusse®, wenn eine solche aufbringbar ist. Zur stindigen Portion gehéren:
700 gr Brot, (500 gr Mehl, 5 gr Salz, 2,5 gr Kimmel), 2 Stick Kaffeekonserven
je 35 gr, 350 gr Rindfleisch, 150 gr Reis oder Hartgemiise, 60 gr Fett, 25 gr
Kochsalz, 50 gr Marmelade, 1 gr Suppengriin (getrocknet), 1 gr Dorrzwiebel,
1/2 gr Pfeffer, bezw. Paprika, 1/2 cl Essig (5 gr), 10 Stick Zigaretten.

Als Zubusse kommen in Betracht: 70 gr Speck, 3 gr Tee, 25 gr Zucker,
4 cl Rum (45 gr) eventuell 1/4 Liter Wein.

2) Die Reserveportion besteht aus: 250 gr Feldzwieback oder 350 gr
Dauerbrot, 2 Stick Kaffeekonserven, 1 Stick Fleischkonserve, 25 gr Kochsalz,
25 gr Zucker.

3) Die Futtergebiihr betriagt fir Tragtiere 2 1/2 kg Hafer, 4 kg Heu,
3 kg Futterstroh, fiir sonstige Pferde 5 kg Hafer, 4 kg Heu, 3 kg Futterstroh®.



	Die Administrativen Weisungen für die Jahre 1936-37

